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Verordnung 
über die Stiftung der 

„Medaille für ausgezeichnete Leistungen 
in den Kampfgruppen der Arbeiterklasse“ 

sowie der
„Medaille für treue Dienste in den Kampfgruppen 

der Arbeiterklasse“.

Vom 6. Oktober 1965

§1
In Würdigung der bisherigen Verdienste und zur 

weiteren Erhöhung der Einsatzbereitschaft aller Kämp
fer und Einheiten wird die „Medaille für ausgezeich
nete Leistungen in den Kampfgruppen der Arbeiter
klasse“ gestiftet.

§2
In Anerkennung der langjährigen Zugehörigkeit, der 

hohen Einsatzbereitschaft und Aktivität in der Teil
nahme an der Ausbildung der Kampfgruppen der Ar
beiterklasse wird die „Medaille für treue Dienste in 
den Kampfgruppen der Arbeiterklasse“ gestiftet.

§3
Einzelheiten der Verleihung werden durch die Ord

nungen über die Verleihung (Anlagen 1 und 2) gere
gelt.

§4
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.

Berlin, den 6 . Oktober 1965

D er M in is te rra t  
der  D eutschen  D em okra ti schen  Republik

S t о p h
Vorsitzender

Der Minister des Innern
und

Chef der Deutschen Volkspolizei 
D i c k e l

A nlage  1

zu vorstehender Verordnung

Ordnung 
über die Verleihung der 

„Medaille für ausgezeichnete Leistungen 
in den Kampfgruppen der Arbeiterklasse“

§1

(1) Die „Medaille für ausgezeichnete Leistungen in 
den Kampfgruppen der Arbeiterklasse“ ist eine staat
liche Auszeichnung.

(2) Der Ausgezeichnete führt die Bezeichnung „Träger 
der Medaille für ausgezeichnete Leistungen in den 
Kampfgruppen der Arbeiterklasse“.

§2

Die Medaille kann verliehen werden für besondere 
Verdienste beim Einsatz, beim Aufbau und bei der 
Festigung der Kampfgruppen, für besondere Leistun
gen bei der Führung der Einheiten, für hervorragende 
Leistungen in der Ausbildung sowie für ausgezeichnete 
Leistungen bei der Pflege und Instandhaltung der tech
nischen Ausrüstung und Bewaffnung.

§3

Mit der Medaille werden ausgezeichnet:
a) Angehörige der Kampfgruppen der Arbeiter

klasse,
b) Kollektive bzw. Einheiten der Kampfgruppen der 

Arbeiterklasse,
c) ehemalige Angehörige der Kampfgruppen der Ar

beiterklasse, die vor dem 1. Januar 1956 Angehö
rige der Kampfgruppen der Arbeiterklasse waren, 
mindestens 5 Jahre den Kampfgruppen der Arbei- 
tcyklfl^e angehörten, in Ehren ausgeschieden sind 
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